
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 137         Gewässerabstand 
 
Der Gewässerabstand richtet sich nach den Bestimmungen des Wasserbaugesetzes. 
 
Erläuterungen – 
PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – §§ 5 (Gewässerabstand bei neuen Bauten und Anlagen) und 6 WBG (Ge-

wässerabstand bei Veränderung bestehender Bauten und Anlagen) 
 

Skizzen – 
Muster BZR – 

 
 


